
 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Regierungsratsbeschluss vom 17. Dezember 2013   

 

P110767 Umsetzung einer Massnahme des Luftreinhalteplans 2007: Aktionsplan 
gesunde Luft in Wohnquartieren; Vernehmlassungsergebnis 
 

 
 
://: 1. Der Regierungsrat genehmigt den überarbeiten Synthesebericht 

zum Aktionsplan gesunde Luft in Wohnquartieren. 

 

 

Begründung 

Am 16. Oktober 2007 wurde der Luftreinhalteplan „Umsetzung und 
Weiterentwicklung 2007“ (LRP 2007) verabschiedet. Der Grosse Rat 
des Kantons Basel Stadt bewilligte am 16. September 2009 für die 
Umsetzung der Massnahme V3 des LRP 2007 „Aktionsplan gesunde 
Luft in Wohnquartieren“ einen Kredit von 350'000 Franken. Die Mass-
nahme V3 sieht die Erarbeitung einer Strategie für den Abbau von lo-
kalen Belastungen vor. An hoch belasteten Standorten soll die Luftbe-
lastung ab spätestens 2015 auf die Höhe der Jahresimmissionsgrenz-
werte der Luftreinhalte-Verordnung für Stickstoffdioxid (30 Mikro-
gramm/m3) und Feinstaub (20 Mikrogramm/m3) herabgesetzt werden.  
 
Der nun vorliegende Synthesebericht "Aktionsplan gesunde Luft in 
Wohnquartieren im Kanton Basel-Stadt" zeigt auf, mit welchen Mass-
nahmen bis 2020 eine Verminderung der Luftbelastung erreicht werden 
könnte. Im Auftrag des Regierungsrates hatte das Departement für 
Wirtschaft, Soziales und Umwelt ein Vernehmlassungsverfahren 
durchgeführt. Das Bau- und Verkehrsdepartement wird nun bei der De-
tailplanung zur Entlastung der Gundeldingerquartiers, der Strukturver-
besserung der Osttangente, der Umsetzung von Tempo 30 in der Rei-
terstrasse und im westlichen Teil der Holeestrasse sowie im Rahmen 
der Ausbauplanung des Tramstreckennetzes 2020 die im Aktionsplan 
vorgeschlagenen Massnahmen prüfen und berücksichtigen. Weitere  
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Anregungen aus der Vernehmlassung z.B. die Emissionsminderung 
beim Schiffsverkehr sollen im Rahmen der Aktualisierung des Luftrein-
halteplans beider Basel 2016 geprüft werden.  

 
 

                                                                                            
 


